
 
 
Rundschreiben Nr. 06/2023 
 
An 
a) Mitgliedsgewerkschaften der 
 Landes- und Kommunalbediensteten im  
 dbb rheinland-pfalz 
b) dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz 
c) dbb jugend rheinland-pfalz 
d) dbb landesfrauenvertretung 
e) dbb Bezirksverbände 
 
nachrichtlich 
a) Mitglieder des dbb-Landesvorstandes 
b) dbb Ehrenvorsitzende 
c) dbb Ehrenmitglieder 
d) dbb Kassenprüfer 
 
 
          Mainz, 12.06.2023 
          he/-- 
 
Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO):  
Erhöhung der beihilfefähigen Höchstbeträge für ärztlich verordnete Heilbehandlungen  
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die neue Ausgabe des Ministerialblatts Rheinland-Pfalz (Nr. 6/2023, Seite 97 – siehe Anlage) 
enthält eine Vorgriffregelung zur Erhöhung einzelner Höchstbeträge für beihilfefähige Auf-
wendungen für ärztlich oder zahnärztlich verordnete Heilmittel in Rheinland-Pfalz mit Gültig-
keit für ab dem 01. Juni 2023 entstehende Aufwendungen. 
 
Details zum angepassten Leistungsverzeichnis können Sie der Anlage entnehmen. 
 
Die Anlage 3 zur BVO wurde relevant zuletzt mit Wirkung zum 01. März 2022 entsprechend 
den bundesrechtlichen Höchstbeträgen angepasst. 
Die fachlichen Gründe, die auf Bundesebene zur Änderung des dortigen Leistungsverzeich-
nisses samt Höchstbeträgen geführt haben, gelten nach unserem Dafürhalten deckungs-
gleich für den rheinland-pfälzischen Beihilfenrechtskreis. 
Die Anpassung ist insoweit konsequent und geboten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Lilli Lenz 
Landesvorsitzende         Anlage 

Adam-Karrillon-Str. 62 
55118 Mainz 
 
Postfach 17 06 
55007 Mainz 
 
Telefon (06131) 61 13 56 
Telefax (06131) 67 99 95 
 
E-Mail: post@dbb-rlp.de 




















